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Auszug 
 
§ 535  
Inhalt und Hauptpflichten des Mietvertrags 
(1) Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache 
während der Mietzeit zu gewähren. Der Vermieter hat die Mietsache dem Mieter in einem zum 
vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem 
Zustand zu erhalten. Er hat die auf der Mietsache ruhenden Lasten zu tragen. 
(2) Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter die vereinbarte Miete zu entrichten. 
 
§ 555a  
Erhaltungsmaßnahmen 
(1) Der Mieter hat Maßnahmen zu dulden, die zur Instandhaltung oder Instandsetzung der Mietsache 
erforderlich sind (Erhaltungsmaßnahmen). 
(2) Erhaltungsmaßnahmen sind dem Mieter rechtzeitig anzukündigen, es sei denn, sie sind nur mit einer 
unerheblichen Einwirkung auf die Mietsache verbunden oder ihre sofortige Durchführung ist zwingend 
erforderlich. 
(3) Aufwendungen, die der Mieter infolge einer Erhaltungsmaßnahme machen muss, hat der Vermieter in 
angemessenem Umfang zu ersetzen. Auf Verlangen hat er Vorschuss zu leisten. 
(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 2 oder 3 abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 
 
§ 555b  
Modernisierungsmaßnahmen 
Modernisierungsmaßnahmen sind bauliche Veränderungen,  
1. durch die in Bezug auf die Mietsache Endenergie nachhaltig eingespart wird (energetische 
Modernisierung), 
2. durch die nicht erneuerbare Primärenergie nachhaltig eingespart oder das Klima nachhaltig geschützt 
wird, sofern nicht bereits eine energetische Modernisierung nach Nummer 1 vorliegt, 
3. durch die der Wasserverbrauch nachhaltig reduziert wird, 
4. durch die der Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöht wird, 
5. durch die die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessert werden, 
6. die auf Grund von Umständen durchgeführt werden, die der Vermieter nicht zu vertreten hat, und die 
keine Erhaltungsmaßnahmen nach § 555a sind, oder 
7. durch die neuer Wohnraum geschaffen wird. 
 
§ 555c  
Ankündigung von Modernisierungsmaßnahmen 
(1) Der Vermieter hat dem Mieter eine Modernisierungsmaßnahme spätestens drei Monate vor ihrem 
Beginn in Textform anzukündigen (Modernisierungsankündigung). Die Modernisierungsankündigung 
muss Angaben enthalten über: 
1. die Art und den voraussichtlichen Umfang der Modernisierungsmaßnahme in wesentlichen Zügen, 
2. den voraussichtlichen Beginn und die voraussichtliche Dauer der Modernisierungsmaßnahme, 
3. den Betrag der zu erwartenden Mieterhöhung, sofern eine Erhöhung nach § 559 verlangt werden soll, 
sowie die voraussichtlichen künftigen Betriebskosten. 



(2) Der Vermieter soll den Mieter in der Modernisierungsankündigung auf die Form und die Frist des 
Härteeinwands nach § 555d Absatz 3 Satz 1 hinweisen. 
(3) In der Modernisierungsankündigung für eine Modernisierungsmaßnahme nach § 555b Nummer 1 und 
2 kann der Vermieter insbesondere hinsichtlich der energetischen Qualität von Bauteilen auf allgemein 
anerkannte Pauschalwerte Bezug nehmen. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Modernisierungsmaßnahmen, die nur mit einer unerheblichen 
Einwirkung auf die Mietsache verbunden sind und nur zu einer unerheblichen Mieterhöhung führen. 
(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 
 
§ 555d  
Duldung von Modernisierungsmaßnahmen, Ausschlussfri st 
(1) Der Mieter hat eine Modernisierungsmaßnahme zu dulden. 
(2) Eine Duldungspflicht nach Absatz 1 besteht nicht, wenn die Modernisierungsmaßnahme für den 
Mieter, seine Familie oder einen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch 
unter Würdigung der berechtigten Interessen sowohl des Vermieters als auch anderer Mieter in dem 
Gebäude sowie von Belangen der Energieeinsparung und des Klimaschutzes nicht zu rechtfertigen ist. 
Die zu erwartende Mieterhöhung sowie die voraussichtlichen künftigen Betriebskosten bleiben bei der 
Abwägung im Rahmen der Duldungspflicht außer Betracht; sie sind nur nach § 559 Absatz 4 und 5 bei 
einer Mieterhöhung zu berücksichtigen. 
(3) Der Mieter hat dem Vermieter Umstände, die eine Härte im Hinblick auf die Duldung oder die 
Mieterhöhung begründen, bis zum Ablauf des Monats, der auf den Zugang der 
Modernisierungsankündigung folgt, in Textform mitzuteilen. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die 
Modernisierungsankündigung den Vorschriften des § 555c entspricht. 
(4) Nach Ablauf der Frist sind Umstände, die eine Härte im Hinblick auf die Duldung oder die 
Mieterhöhung begründen, noch zu berücksichtigen, wenn der Mieter ohne Verschulden an der Einhaltung 
der Frist gehindert war und er dem Vermieter die Umstände sowie die Gründe der Verzögerung 
unverzüglich in Textform mitteilt. Umstände, die eine Härte im Hinblick auf die Mieterhöhung begründen, 
sind nur zu berücksichtigen, wenn sie spätestens bis zum Beginn der Modernisierungsmaßnahme 
mitgeteilt werden. 
(5) Hat der Vermieter in der Modernisierungsankündigung nicht auf die Form und die Frist des 
Härteeinwands hingewiesen (§ 555c Absatz 2), so bedarf die Mitteilung des Mieters nach Absatz 3 Satz 1 
nicht der dort bestimmten Form und Frist. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. 
(6) § 555a Absatz 3 gilt entsprechend. 
(7) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 
 
§ 555e  
Sonderkündigungsrecht des Mieters bei Modernisierun gsmaßnahmen 
(1) Nach Zugang der Modernisierungsankündigung kann der Mieter das Mietverhältnis außerordentlich 
zum Ablauf des übernächsten Monats kündigen. Die Kündigung muss bis zum Ablauf des Monats 
erfolgen, der auf den Zugang der Modernisierungsankündigung folgt. 
(2) § 555c Absatz 4 gilt entsprechend. 
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 
 
§ 555f  
Vereinbarungen über Erhaltungs- oder Modernisierung smaßnahmen 
Die Vertragsparteien können nach Abschluss des Mietvertrags aus Anlass von Erhaltungs- oder 
Modernisierungsmaßnahmen Vereinbarungen treffen, insbesondere über die 
1. zeitliche und technische Durchführung der Maßnahmen, 
2. Gewährleistungsrechte und Aufwendungsersatzansprüche des Mieters, 
3. künftige Höhe der Miete. 
 
§ 556  
Vereinbarungen über Betriebskosten 
(1) Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass der Mieter Betriebskosten trägt. Betriebskosten sind 
die Kosten, die dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch das Eigentum oder das Erbbaurecht am 



Grundstück oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, 
Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen. Für die Aufstellung der Betriebskosten 
gilt die Betriebskostenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347) fort. Die 
Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
Vorschriften über die Aufstellung der Betriebskosten zu erlassen. 
(2) Die Vertragsparteien können vorbehaltlich anderweitiger Vorschriften vereinbaren, dass 
Betriebskosten als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesen werden. Vorauszahlungen für 
Betriebskosten dürfen nur in angemessener Höhe vereinbart werden. 
(3) Über die Vorauszahlungen für Betriebskosten ist jährlich abzurechnen; dabei ist der Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit zu beachten. Die Abrechnung ist dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften 
Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist ist die 
Geltendmachung einer Nachforderung durch den Vermieter ausgeschlossen, es sei denn, der Vermieter 
hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten. Der Vermieter ist zu Teilabrechnungen nicht 
verpflichtet. Einwendungen gegen die Abrechnung hat der Mieter dem Vermieter spätestens bis zum 
Ablauf des zwölften Monats nach Zugang der Abrechnung mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist kann der 
Mieter Einwendungen nicht mehr geltend machen, es sei denn, der Mieter hat die verspätete 
Geltendmachung nicht zu vertreten. 
(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1, Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 abweichende 
Vereinbarung ist unwirksam. 
 
§ 556a  
Abrechnungsmaßstab für Betriebskosten 
(1) Haben die Vertragsparteien nichts anderes vereinbart, sind die Betriebskosten vorbehaltlich 
anderweitiger Vorschriften nach dem Anteil der Wohnfläche umzulegen. Betriebskosten, die von einem 
erfassten Verbrauch oder einer erfassten Verursachung durch die Mieter abhängen, sind nach einem 
Maßstab umzulegen, der dem unterschiedlichen Verbrauch oder der unterschiedlichen Verursachung 
Rechnung trägt. 
(2) Haben die Vertragsparteien etwas anderes vereinbart, kann der Vermieter durch Erklärung in 
Textform bestimmen, dass die Betriebskosten zukünftig abweichend von der getroffenen Vereinbarung 
ganz oder teilweise nach einem Maßstab umgelegt werden dürfen, der dem erfassten unterschiedlichen 
Verbrauch oder der erfassten unterschiedlichen Verursachung Rechnung trägt. Die Erklärung ist nur vor 
Beginn eines Abrechnungszeitraums zulässig. Sind die Kosten bislang in der Miete enthalten, so ist diese 
entsprechend herabzusetzen. 
(3) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 2 abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 
 
§ 556c  
Kosten der Wärmelieferung als Betriebskosten, Veror dnungsermächtigung 
(1) Hat der Mieter die Betriebskosten für Wärme oder Warmwasser zu tragen und stellt der Vermieter die 
Versorgung von der Eigenversorgung auf die eigenständig gewerbliche Lieferung durch einen 
Wärmelieferanten (Wärmelieferung) um, so hat der Mieter die Kosten der Wärmelieferung als 
Betriebskosten zu tragen, wenn 
1. die Wärme mit verbesserter Effizienz entweder aus einer vom Wärmelieferanten errichteten neuen 
Anlage oder aus einem Wärmenetz geliefert wird und 
2. die Kosten der Wärmelieferung die Betriebskosten für die bisherige Eigenversorgung mit Wärme oder 
Warmwasser nicht übersteigen. 
Beträgt der Jahresnutzungsgrad der bestehenden Anlage vor der Umstellung mindestens 80 Prozent, 
kann sich der Wärmelieferant anstelle der Maßnahmen nach Nummer 1 auf die Verbesserung der 
Betriebsführung der Anlage beschränken. 
(2) Der Vermieter hat die Umstellung spätestens drei Monate zuvor in Textform anzukündigen 
(Umstellungsankündigung). 
(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
Vorschriften für Wärmelieferverträge, die bei einer Umstellung nach Absatz 1 geschlossen werden, sowie 
für die Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 zu erlassen. Hierbei sind die Belange von Vermietern, 
Mietern und Wärmelieferanten angemessen zu berücksichtigen. 
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 



 
§ 559  
Mieterhöhung nach Modernisierungsmaßnahmen 
(1) Hat der Vermieter Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des § 555b Nummer 1, 3, 4, 5 oder 6 
durchgeführt, so kann er die jährliche Miete um 11 Prozent der für die Wohnung aufgewendeten Kosten 
erhöhen. 
(2) Kosten, die für Erhaltungsmaßnahmen erforderlich gewesen wären, gehören nicht zu den 
aufgewendeten Kosten nach Absatz 1; sie sind, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln. 
(3) Werden Modernisierungsmaßnahmen für mehrere Wohnungen durchgeführt, so sind die Kosten 
angemessen auf die einzelnen Wohnungen aufzuteilen. 
(4) Die Mieterhöhung ist ausgeschlossen, soweit sie auch unter Berücksichtigung der voraussichtlichen 
künftigen Betriebskosten für den Mieter eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der 
berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. Eine Abwägung nach Satz 1 findet nicht 
statt, wenn 
1. die Mietsache lediglich in einen Zustand versetzt wurde, der allgemein üblich ist, oder 
2. die Modernisierungsmaßnahme auf Grund von Umständen durchgeführt wurde, die der Vermieter nicht 
zu vertreten hatte. 
(5) Umstände, die eine Härte nach Absatz 4 Satz 1 begründen, sind nur zu berücksichtigen, wenn sie 
nach § 555d Absatz 3 bis 5 rechtzeitig mitgeteilt worden sind. Die Bestimmungen über die Ausschlussfrist 
nach Satz 1 sind nicht anzuwenden, wenn die tatsächliche Mieterhöhung die angekündigte um mehr als 
10 Prozent übersteigt. 
(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 
 
§ 559b  
Geltendmachung der Erhöhung, Wirkung der Erhöhungse rklärung 
(1) Die Mieterhöhung nach § 559 ist dem Mieter in Textform zu erklären. Die Erklärung ist nur wirksam, 
wenn in ihr die Erhöhung auf Grund der entstandenen Kosten berechnet und entsprechend den 
Voraussetzungen der §§ 559 und 559a erläutert wird. § 555c Absatz 3 gilt entsprechend. 
(2) Der Mieter schuldet die erhöhte Miete mit Beginn des dritten Monats nach dem Zugang der Erklärung. 
Die Frist verlängert sich um sechs Monate, wenn 
1. der Vermieter dem Mieter die Modernisierungsmaßnahme nicht nach den Vorschriften des § 555c 
Absatz 1 
und 3 bis 5 angekündigt hat oder 
2. die tatsächliche Mieterhöhung die angekündigte um mehr als 10 Prozent übersteigt. 
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 
 
§ 560  
Veränderungen von Betriebskosten 
(1) Bei einer Betriebskostenpauschale ist der Vermieter berechtigt, Erhöhungen der Betriebskosten durch 
Erklärung in Textform anteilig auf den Mieter umzulegen, soweit dies im Mietvertrag vereinbart ist. Die 
Erklärung ist nur wirksam, wenn in ihr der Grund für die Umlage bezeichnet und erläutert wird. 
(2) Der Mieter schuldet den auf ihn entfallenden Teil der Umlage mit Beginn des auf die Erklärung 
folgenden übernächsten Monats. Soweit die Erklärung darauf beruht, dass sich die Betriebskosten 
rückwirkend erhöht haben, wirkt sie auf den Zeitpunkt der Erhöhung der Betriebskosten, höchstens 
jedoch auf den Beginn des der Erklärung vorausgehenden Kalenderjahres zurück, sofern der Vermieter 
die Erklärung innerhalb von drei Monaten nach Kenntnis von der Erhöhung abgibt. 
(3) Ermäßigen sich die Betriebskosten, so ist eine Betriebskostenpauschale vom Zeitpunkt der 
Ermäßigung an entsprechend herabzusetzen. Die Ermäßigung ist dem Mieter unverzüglich mitzuteilen. 
(4) Sind Betriebskostenvorauszahlungen vereinbart worden, so kann jede Vertragspartei nach einer 
Abrechnung durch Erklärung in Textform eine Anpassung auf eine angemessene Höhe vornehmen. 
(5) Bei Veränderungen von Betriebskosten ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu beachten. 
(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 
 
§ 561  
Sonderkündigungsrecht des Mieters nach Mieterhöhung  



(1) Macht der Vermieter eine Mieterhöhung nach § 558 oder § 559 geltend, so kann der Mieter bis zum 
Ablauf des zweiten Monats nach dem Zugang der Erklärung des Vermieters das Mietverhältnis 
außerordentlich zum Ablauf des übernächsten Monats kündigen. Kündigt der Mieter, so tritt die 
Mieterhöhung nicht ein. 
(2) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 

 


